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für das Bistum Erfurt Nr. 5/1995 vom 16.05.1995) 

47. Änderung der Besoldungsordnung für Priester im  

Bereich des Bistums Erfurt vom 01.12.2021 (veröf-

fentlicht im Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 

12/2021 vom 15.12.2021) 

48. Profanierung der Kirche St. Josef in Triptis, Pfarrei 

St. Marien in Neustadt an der Orla 

49. Ferienhirtenbrief 2025 

Verordnungen und Mitteilungen des Ordinariates 

50. Diakonenweihe 

51. Sendungsfeier  

Personalnachrichten 

 

Anlagen 

• Beschluss 1/2025 der Regional-KODA Nord-Ost   

• Beschluss 2/2025 der Regional-KODA Nord-Ost 

• Änderung des Statuts des Priesterrates im Bistum Erfurt 

vom 15. Mai 1995 (veröffentlicht im Amtsblatt für das 

Bistum Erfurt Nr. 5/1995 vom 16.05.1995) 

• Änderung der Besoldungsordnung für Priester im Be-

reich des Bistums Erfurt vom 01.12.2021 (veröffentlicht 

im Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 12/2021 vom 

15.12.2021) mit Anlage 1 

• Ferienhirtenbrief 2025 

• Nachruf: Bernhard Streicher, Pfarrer i. R. 

 

ERLASSE UND MITTEILUNGEN DES BISCHOFS 

44. Beschluss 1/2025 der Regional-KODA Nord-Ost   

- Anlage  

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regi-

onal-KODA Nord-Ost den Beschluss 1/2025 

- I. Änderungen in der DVO 

- II. Änderung des § 39 DVO 

gefasst. 

Dieser Beschluss, der als Anlage diesem Amtsblatt beige-

fügt ist, wird hiermit für das Bistum Erfurt veröffentlicht 

und zum 01.04.2025 in Kraft gesetzt. 

Erfurt, den 20.05.2025 

(Siegel)        gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)        gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

45. Beschluss 2/2025 der Regional-KODA Nord-Ost  

- Anlage 

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regi-

onal-KODA Nord-Ost den Beschluss 2/2025 

- Änderungen in der DVO 

gefasst. 

Dieser Beschluss, der als Anlage diesem Amtsblatt beige-

fügt ist, wird hiermit für das Bistum Erfurt veröffentlicht 

und zum 01.04.2025 in Kraft gesetzt. 

Erfurt, den 20.05.2025 

(Siegel)        gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)        gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

46. Änderung des Statuts des Priesterrates im Bistum 

Erfurt vom 15. Mai 1995 (veröffentlicht im Amts-

blatt für das Bistum Erfurt Nr. 5/1995 vom 

16.05.1995) - Anlage 

Das Statut des Priesterrates im Bistum Erfurt vom 15. Mai 

1995 in der im Kirchlichen Amtsblatt des Bistums Erfurt 

vom 16.05.1995 veröffentlichten Fassung wird wie folgt 

geändert: 

1. 2.2. wird wie folgt geändert: 

Der Priesterrat besteht aus 16 Mitgliedern, von denen acht 

gewählt werden. Der Bischof steht dem Priesterrat vor. 

2. 2.4. wird wie folgt geändert: 

Der Bischof kann bis zu fünf weitere Mitglieder und einen 

Diakon frei ernennen. Er ernennt diese möglichst bald nach 

der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses. 

Nr. 5/2025 Erfurt, 20. Mai 2025  
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3. Diese Änderungen treten zum 01.05.2025 in 

Kraft. 

Erfurt, den 20.05.2025 

(Siegel)         gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)         gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

47. Änderung der Besoldungsordnung für Priester im 

Bereich des Bistums Erfurt vom 01.12.2021 (ver-

öffentlicht im Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 

12/2021 vom 15.12.2021) - Anlage 

Die Besoldungsordnung für Priester im Bereich des Bis-

tums Erfurt vom 01.12.2021 in der im Kirchlichen Amts-

blatt des Bistums Erfurt vom 15.12.2021 veröffentlichten 

Fassung wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

Dechanten erhalten für die Dauer der ihnen übertragenen 

Aufgabe eine monatliche Dienstaufwandsentschädigung in 

Höhe von 200,00 €, deren Stellvertreter 100,00 €. 

2. Die Änderung des § 6 Abs. 1 tritt zum 01.05.2025 

in Kraft. 

3. Anlagen zur Besoldungsordnung für Priester: 

Die Anlage 1 – gültig ab 01.01.2021 – wird durch die neue 

Anlage 1 – gültig ab 01.04.2025 – ersetzt. 

4. Die Änderung der Anlage 1 der Besoldungsord-

nung für Priester im Bereich des Bistums Erfurt 

tritt zum 01.04.2025 in Kraft. 

Erfurt, den 20.05.2025 

(Siegel)         gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)         gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

48. Profanierung der Kirche St. Josef in Triptis, Pfar-

rei St. Marien in Neustadt an der Orla 

Nach Anhörung des Domkapitels und des Priesterrates er-

kläre ich hiermit gemäß c. 1222 §2 CIC mit Wirkung vom 

31.05.2025 die Kirche St. Josef in Triptis (Pfarrei St. Ma-

rien in Neustadt an der Orla), für profan.  

Erfurt, 20.05.2025 

(Siegel)         gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

(Siegel)         gez. Elisabeth Wappes, Kanzlerin 

49. Ferienhirtenbrief für die Kinder 2025 - Anlage 

Liebe Kinder, 

zum Ferienbeginn grüße ich Euch ganz herzlich. Hoffent-

lich könnt Ihr dankbar auf das letzte Schuljahr zurückbli-

cken, auf viele schöne Begegnungen und Erfahrungen und 

hoffentlich auch auf gute Noten.  

Jetzt liegen die Ferien vor Euch. Ich wünsche Euch viele 

schöne Erlebnisse und dass Ihr viel Neues kennenlernen 

könnt. Dazu muss man nicht weit verreisen, auch zuhause 

gibt es Vieles zu entdecken. Allen, die im Urlaub verreisen, 

wünsche ich eine gute und sichere Fahrt und eine schöne 

Zeit am Urlaubsziel. 

Sicher nehmen wieder viele von Euch an der Religiösen 

Kinderwoche teil. Sie steht in diesem Jahr unter dem Leit-

wort „Herzenssache – Die Psalmen-RKW“. Auf den ersten 

Blick könnte es langweilig erschienen, sich mit Gebeten zu 

befassen, die in der Bibel stehen und zum Teil 3.000 Jahre 

alt sind. Manches an den Psalmen ist uns heute auch fremd. 

Aber die 150 Psalmen enthalten unglaublich viele Anre-

gungen für das Beten. Seit meiner Priesterweihe vor über 

40 Jahren bete ich täglich die Psalmen und bin überrascht, 

dass ich immer wieder Neues entdecke. Deswegen freue 

ich mich sehr, dass Ihr diesen wichtigen Gebetsschatz in 

der RKW kennenlernen werdet.  

Ich danke allen, die die RKW vorbereitet haben und die sie 

mit Euch durchführen. Ich wünsche allen eine schöne Wo-

che und freue mich darauf, Euch bei der Kinderwallfahrt 

zum Erfurter Mariendom zu begegnen. 

Mit allen guten Segenswünschen grüße ich Euch ganz 

herzlich. 

Euer Bischof Ulrich  

gez. Dr. Ulrich Neymeyr, Bischof 

Der Ferienbrief ist in geeigneter Weise am 28./ 29. Juni 2025 be-

kannt zu machen.  
 

VERORDNUNGEN UND MITTEILUNGEN DES 

ORDINARIATES 

50. Diakonenweihe 

Am Freitag, 27.06.2025, findet die Diakonenweihe für den 

Priesterkandidaten Ikenna Precious Nwachukwu aus 

Lagos/ Nigeria -derzeit Praktikant in der Pfarrei Herz Jesu 

Weimar - statt.  

Der Weihegottesdienst mit Herrn Weihbischof Dr. Rein-

hard Hauke beginnt um 16:00 Uhr in der Pfarrkirche Herz 

Jesu in 99423 Weimar, Paul-Schneider-Straße 1. 

Die Geistlichen werden herzlich zur Teilnahme in Chor-

kleidung eingeladen; das Gotteslob bitte mitbringen. Um-

kleidemöglichkeit für Priester und Diakone besteht im Eli-

sabeth-Saal im Pfarrhaus, Paul-Schneider-Str. 3. 

Der Weihekandidat wird dem Gebet der Gläubigen in den 

Gemeinden empfohlen, die ebenfalls herzlich zur Mitfeier 

des Weihegottesdienstes eingeladen sind. 

Im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Begegnung mit 

Imbiss im Pfarrgarten. 

51. Sendungsfeier 

Am Samstag, 21.06.2025, erhält Frau Susann Nürnberg 

durch Bischof Dr. Ulrich Neymeyr die kirchliche Sendung 

für ihren pastoralen Dienst im Bistum Erfurt. Frau Nürn-

berg arbeitet zurzeit als Gemeindeassistentin in der Pfarrei 

St. Antonius in Worbis. Die Eucharistiefeier mit Sendung 

beginnt um 09:30 Uhr im Langhaus des Erfurter Doms. 
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Der anschließende Empfang findet in der Bildungsstätte St. 

Martin statt. Zur Sendungsfeier und zum Empfang sind alle 

pastoral Tätigen des Bistums Erfurt herzlich eingeladen. 

 

PERSONALNACHRICHTEN 

(die Änderungen bitte im Schematismus entsprechend eintragen) 

 

Geistliche / Diakone 
 

Papst Franziskus 

verstorben am 21.04.2025  

(Einlegeblatt aus dem Schematismus entnehmen) 

 
Papst Leo XIV. 

gewählt am 08.05.2025 

(Einlegeblatt für den Schematismus wird nachgereicht) 

 

Kappe, Thomas  
Diakon in Sömmerda 

Referent in der Hauptabteilung Pastoral: 01.04.2025 

 

Streicher, Bernhard,  

Pfarrer i. Ruhe 

verstorben am: 19.04.2025 (siehe Anlage) 

 
Gemeindereferent:innen 

Kny, Maximilian 

Gemeindeassistent St. Josef, Erfurt: 01.05.2025 
 
Sonstige Mitarbeiter:innen 

Bröckl, Carmen 

Freistellung 
Präventionsbeauftragte: 10.05.2025 
 
Hoffmann, Laura  
Präventionsbeauftragte 
Dienstende: 09.05.2025 
 
Schlösser, Laura 

Referentin in der Hauptabteilung Pastoral: 01.05.2025 
 

 

 

 

 

gez. Dominik Trost 

Generalvikar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dekret 

über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung des Beschlusses der Regional-KODA 

Nord-Ost Nr. 1/2025 

 

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regional-KODA Nord-Ost den Beschluss 

1/2025 

 

− I. Änderungen in der DVO 

 

− II. Änderung des § 39 DVO 

 

gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Erfurt veröffentlicht und zum 01.04.2025 in Kraft 

gesetzt. 

 

 

Erfurt, den 20.05.2025 

 

 

 

(Siegel) 

   gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
   Bischof 

 

 

       (Siegel) 

         gez. Elisabeth Wappes 
         Kanzlerin 
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Regional-KODA Nord-Ost 

 

Beschluss 1/2025 der Regional-KODA Nord-Ost vom 06.03.2025 

 

 

 

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes be-

schlossen: 

 

 

I. Änderungen in der DVO 

 

§ 29 Arbeitsbefreiung Absatz 1 wird neu gefasst. 

 

(1) Als Fälle nach § 616 BGB, in denen ein Mitarbeiter unter Fortzahlung des Entgelts 

nach § 21 Absatz 2 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt 

wird, gelten nur die folgenden Anlässe: 

 

a) Niederkunft der Ehefrau, der Lebenspartnerin im Sinne des Lebenspartnerschafts-

gesetzes oder der in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft leben-

den Lebensgefährtin 

ein Arbeitstag, 

 

b)  

aa) Tod des Ehegatten, des Lebenspartners im Sinne des Lebenspartnerschaftsge-

setzes oder des in ehe- oder lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft le-

benden Lebensgefährten, eines Kindes oder Elternteils 

zwei Arbeitstage, 

 

bb) Begräbnistag von Schwiegereltern oder Geschwistern 

ein Arbeitstag, 

 

c) Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem Grund an einen anderen Ort 

ein Arbeitstag, 

 

d) 25- und 40-jähriges Arbeitsjubiläum 

ein Arbeitstag, 

 

e) schwere Erkrankung 

 

aa) eines Angehörigen, soweit er in demselben Haushalt lebt, 

ein Arbeitstag im Kalenderjahr, 

 

bb) eines Kindes, das das 12. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, wenn im lau-

fenden Kalenderjahr kein Anspruch nach § 45 SGB V besteht oder bestanden 

hat, 

bis zu vier Arbeitstage im Kalenderjahr, 
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cc) einer Betreuungsperson, wenn ein Mitarbeiter deshalb die Betreuung seines 

Kindes, das das 8. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder wegen körperli-

cher, geistiger oder seelischer Behinderung dauernd pflegebedürftig ist, über-

nehmen muss, 

bis zu vier Arbeitstage im Kalenderjahr. 

 

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung 

nicht sofort zur Verfügung steht und der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben 

aa) und bb) die Notwendigkeit der Anwesenheit des Mitarbeiters zur vorläufigen 

Pflege bescheinigt. Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalender-

jahr nicht überschreiten. 

 

Ein eventuell weitergehender Anspruch auf Arbeitsbefreiung ohne Fortzahlung 

des Entgelts nach dem Pflegezeitgesetz bleibt unberührt. 

 

f) ärztliche Behandlung des Mitarbeiters, wenn diese nachweislich während der Ar-

beitszeit erfolgen muss, 

erforderliche nachgewiesene Abwesenheitszeit  

einschließlich erforderlicher Wegezeiten, 

 

g) kirchliche Feier der Eheschließung des Mitarbeiters 

zwei Arbeitstage, 

 

h) kirchliche Feier bei Taufe, Erstkommunion, Firmung (und entsprechenden religiö-

sen Feiern von Mitgliedskirchen der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) 

sowie Priesterweihe beziehungsweise kirchliche Eheschließung eines Kindes des 

Mitarbeiters 

ein Arbeitstag, 

 

i) kirchliche Feier anlässlich des 25-jährigen Ehejubiläums des Mitarbeiters 

ein Arbeitstag, 

 

j) Teilnahme an 

 

aa) Exerzitien oder Einkehrtagen, sofern die dienstlichen und betrieblichen Ver-

hältnisse dies zulassen, 

bis zu drei Arbeitstage jährlich  

mit der Maßgabe, dass die innerhalb eines Jahres  

nicht in Anspruch genommenen Tage  

bis zu einer Gesamtzahl von zwei Tagen  

in das nächstfolgende Jahr übertragen werden können. 

 

Auf Arbeitsbefreiungen nach diesem Buchstaben werden Arbeitsbefreiungen 

zur Teilnahme an Exerzitien und Einkehrtagen nach diözesanen Regelungen 

angerechnet. 

 

bb) Deutschen Katholikentagen, Deutschen Evangelischen Kirchentagen bezie-

hungsweise Ökumenischen Kirchentagen, sofern die dienstlichen und betrieb-

lichen Verhältnisse dies zulassen, 

bis zu zwei Arbeitstage im Kalenderjahr. 
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II. Änderung des § 39 DVO 

 

In § 39 Absatz 7 DVO wird die Angabe „1. Januar 2025“ durch die Angabe „1. April 2025“ 

ersetzt. 

 

 

III. Inkrafttreten 

 

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. April 2025 in Kraft. 

 



Dekret 

über die Inkraftsetzung und Veröffentlichung des Beschlusses der Regional-KODA 

Nord-Ost Nr. 2/2025 

 

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regional-KODA Nord-Ost den Beschluss 

2/2025 

 

− Änderungen in der DVO 

 

gefasst. 

 

Dieser Beschluss wird hiermit für das Bistum Erfurt veröffentlicht und zum 01.04.2025 in Kraft 

gesetzt. 

 

 

Erfurt, den 20.05.2025 

 

 

 

(Siegel) 

   gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
   Bischof 

 

 

       (Siegel) 

         gez. Elisabeth Wappes 
         Kanzlerin 
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Regional-KODA Nord-Ost 

 

Beschluss 2/2025 der Regional-KODA Nord-Ost vom 06.03.2025 

 

 

 

In der Sitzung am 06.03.2025 in Magdeburg hat die Regional-KODA Nord-Ost Folgendes be-

schlossen: 

 

 

I. Änderungen in der DVO 

 

1. § 23 wird um einen Absatz 6 ergänzt. 

 

(6) Auf der Grundlage einer Dienstvereinbarung können Zuschüsse zur Gesundheits-

förderung gewährt werden. 

 

2. Änderung des § 39 DVO 

 

In § 39 Absatz 7 DVO wird die Angabe „1. Januar 2025“ durch die Angabe „1. April 

2025“ ersetzt. 

 
 

II. Inkrafttreten 

 

Dieser Beschluss tritt mit Wirkung vom 1. April 2025 in Kraft. 

 

 



Dekret 

zur Änderung des Statuts des Priesterrates im Bistum Erfurt vom 15. Mai 1995 (veröf-

fentlicht im Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 5/1995 vom 16.05.1995) 

 

Das Statut des Priesterrates im Bistum Erfurt vom 15. Mai 1995 in der im Kirchlichen Amtsblatt 

des Bistums Erfurt vom 16.05.1995 veröffentlichten Fassung wird wie folgt geändert: 

 

1. 2.2. wird wie folgt geändert: 

 

Der Priesterrat besteht aus 16 Mitgliedern, von denen acht gewählt werden. Der Bi-

schof steht dem Priesterrat vor. 

 

2. 2.4. wird wie folgt geändert: 

 

Der Bischof kann bis zu fünf weitere Mitglieder und einen Diakon frei ernennen. Er 

ernennt diese möglichst bald nach der Feststellung des endgültigen Wahlergebnisses. 

 

3. Diese Änderungen treten zum 01.05.2025 in Kraft. 

 

 

Erfurt, den 20.05.2025 

 

 

(Siegel)   
 
 
   gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
   Bischof 
 
       (Siegel)  
 
 
         gez. Elisabeth Wappes 
         Kanzlerin 



Dekret 

zur Änderung der Besoldungsordnung für Priester im Bereich des Bistums Erfurt vom 

01.12.2021 (veröffentlicht im Amtsblatt für das Bistum Erfurt Nr. 12/2021 vom 

15.12.2021) 

 

Die Besoldungsordnung für Priester im Bereich des Bistums Erfurt vom 01.12.2021 in der im 

Kirchlichen Amtsblatt des Bistums Erfurt vom 15.12.2021 veröffentlichten Fassung wird wie 

folgt geändert: 

 

1. § 6 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 

Dechanten erhalten für die Dauer der ihnen übertragenen Aufgabe eine monatliche 

Dienstaufwandsentschädigung in Höhe von 200,00 €, deren Stellvertreter 100,00 €. 

 

2. Die Änderung des § 6 Abs. 1 tritt zum 01.05.2025 in Kraft. 

 

 

3. Anlagen zur Besoldungsordnung für Priester: 

 

Die Anlage 1 – gültig ab 01.01.2021 – wird durch die neue Anlage 1 – gültig ab 

01.04.2025 – ersetzt. 

 

4. Die Änderung der Anlage 1 der Besoldungsordnung für Priester im Bereich des Bis-

tums Erfurt tritt zum 01.04.2025 in Kraft. 

 

 

 

Erfurt, den 20.05.2025 

 

 

(Siegel)   
 
 
   gez. Dr. Ulrich Neymeyr 
   Bischof 
 
       (Siegel)  
 
 
         gez. Elisabeth Wappes 
         Kanzlerin 



Arbeit und Lohn 
1.2.2.         S. 1 

 

Verwaltungshilfen 

 

 
 
Anlagen zur Besoldungsordnung für Priester 
 
 
Anlage 1 
gültig ab 01.04.2025  
 
Grundgehalt gemäß § 4 (monatlich in €) 
 

Dienstaltersstufe Kapläne 
Kapläne 
nach Pfarr-
examen 

Pfarrer ohne 
Pfarrexamen 

Pfarrer 

 A 10 A 11 A 12 A 13 

6 2.554,40 2.836,62 3.090,00 3.350,59 

7 2.634,74 2.920,05 3.189,91 3.457,71 

8 2.716,11 3.002,45 3.289,82 3.562,77 

9 2.798,51 3.086,91 3.389,73 3.668,86 

10 2.877,82 3.172,40 3.489,64 3.773,92 

11 2.959,19 3.255,83 3.589,55 3.880,01 

12 3.042,62 3.341,32 3.691,52 3.986,10 

13 3.125,02 3.424,75 3.790,40 4.092,19 

14  3.508,18 3.891,34 4.199,31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

Ferienhirtenbrief für die Kinder 2025 

 

Liebe Kinder, 

zum Ferienbeginn grüße ich Euch ganz herzlich. Hoffentlich könnt Ihr dankbar auf 

das letzte Schuljahr zurückblicken, auf viele schöne Begegnungen und Erfahrungen 

und hoffentlich auch auf gute Noten.  

Jetzt liegen die Ferien vor Euch. Ich wünsche Euch viele schöne Erlebnisse und dass 

Ihr viel Neues kennenlernen könnt. Dazu muss man nicht weit verreisen, auch 

zuhause gibt es Vieles zu entdecken. Allen, die im Urlaub verreisen, wünsche ich 

eine gute und sichere Fahrt und eine schöne Zeit am Urlaubsziel. 

Sicher nehmen wieder viele von Euch an der Religiösen Kinderwoche teil. Sie steht 

in diesem Jahr unter dem Leitwort „Herzenssache – Die Psalmen-RKW“. Auf den 

ersten Blick könnte es langweilig erschienen, sich mit Gebeten zu befassen, die in 

der Bibel stehen und zum Teil 3.000 Jahre alt sind. Manches an den Psalmen ist uns 

heute auch fremd. Aber die 150 Psalmen enthalten unglaublich viele Anregungen für 

das Beten. Seit meiner Priesterweihe vor über 40 Jahren bete ich täglich die 

Psalmen und bin überrascht, dass ich immer wieder Neues entdecke. Deswegen 

freue ich mich sehr, dass Ihr diesen wichtigen Gebetsschatz in der RKW 

kennenlernen werdet.  

Ich danke allen, die die RKW vorbereitet haben und die sie mit Euch durchführen. Ich 

wünsche allen eine schöne Woche und freue mich darauf, Euch bei der 

Kinderwallfahrt zum Erfurter Mariendom zu begegnen. 

Mit allen guten Segenswünschen grüße ich Euch ganz herzlich. 

Euer Bischof Ulrich  

  

gez. Dr. Ulrich Neymeyr 

Bischof 

 



„Als Brot für viele Menschen hat uns der Herr erwählt; 
wir leben füreinander, und nur die Liebe zählt. 

Geheimnis des Glaubens: Im Tod ist das Leben“ 
 (GL 210,4: Primizspruch des Verstorbenen) 

   Am Karsamstag, dem 19. April 2025, rief Gott,  
der Herr über Leben und Tod, seinen treuen Diener und 
unseren Mitbruder 

 
Herrn Pfarrer in Ruhe 
 

     Bernhard Streicher 

zu sich in sein himmlisches Reich.  
Pfarrer Bernhard Streicher stand im 77. Lebensjahr  
und im 48. Jahr seines priesterlichen Dienstes. 

 

 
Bernhard Streicher wurde am 17. Juni 1948 in Worbis geboren. Sein Vater August Bernhard war Sägewerks-
meister und seine Mutter Agnes war Hausfrau. Nach der Schulzeit, die Bernhard Streicher von 1955 bis 1965 
in Worbis absolvierte, bat er den Bischof um Zulassung zum Abiturkurs im Norbertuswerk Magdeburg. Im Jahr 
1970 konnte er mit dem Theologiestudium in Erfurt beginnen und damit seinem Wunsch, einmal als Priester 
tätig zu werden, den er seit Kindesbeinen hatte, ein Stück näherkommen. Im Priesterseminar engagierte er 
sich entsprechend seiner Begabung in der Kirchenmusik, die ihm dann ein Leben lang ein wichtiges Anliegen 
war. Nach dem Pastoralkurs wurde Bernhard Streicher am 23. April 1977 im Erfurter Dom durch Bischof Hugo 
Aufderbeck zum Priester geweiht. Seinen priesterlichen Dienst begann Bernhard Streicher als Kaplan in Nord-
hausen. 
1980 ernannte ihn der Bischof zum Pfarrkuraten der Pfarrkuratien St. Josef in Triptis und St. Michael in Auma. 
1981 wurde ihm zusätzlich die Verantwortung als Kooperator der Pfarrei St. Marien in Neustadt/Orla übertra-
gen, um eine Zusammenführung dieser Pfarreien vorzubereiten. Nach dem Tod des Pfarrers von Neu-
stadt/Orla wurde er zum Administrator dieser Pfarrei ernannt. Mit dem 1. September 1986 übernahm Bernhard 
Streicher die Pfarrverantwortung für die damals noch im Sperrgebiet liegende Pfarrei St. Valentinus in Ecklin-
gerode, der er dann bis zu seinem Tod treu blieb. Als leidenschaftlicher Hobbykoch lud er die Gemeindemit-
glieder zum Essen ein und schuf damit eine herzliche und freundschaftliche Atmosphäre in der Pfarrei. Im 
Zusammenhang mit der Neustrukturierung der Pfarreien übernahm er auch die Seelsorge in der Filialge-
meinde St. Marien in Brehme, in der er im Jahr 2013 den Bau des Gemeindehauses fertigstellen konnte. Zum 
1. August 2016 gab er die Pfarrverantwortung für die Pfarrei Ecklingerode ab und trat in den Ruhestand ein, 
den er besonders mit der Verantwortung für seinen Eichsfelder Jugendchor gestaltete, mit dem er zahlreiche 
Konzerte, besonders in der Advents- und Weihnachtszeit, gestaltete. Ein Artikel in einer Eichsfelder Tages-
zeitung war 2017 betreffs seines Wirkens deshalb passend betitelt mit: „Leben für Musik und Kochkunst“. 
Ebenso war es ihm ein Herzensanliegen, sich für ausländische Lehrlinge und Studenten – besonders aus 
Afrika – einzusetzen. Sein Interesse für kostbare liturgische Gewänder zeigte sich besonders in der Anferti-
gung eines Chormantels für den Besuch von Papst Benedikt XVI am 23. September 2011 in Etzelsbach.  
Aufgrund notwendiger Pflege zog Pfarrer Streicher schweren Herzens 2025 in das Pflegeheim der Hollenbach-
Stiftung in Duderstadt. Nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt starb er am Karsamstag, dem 19. April 
2025, in Duderstadt.  
Außerhalb der Pfarrgemeinde wirkte er u. a. als Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Nordhausen und 
Weida, und als Caritasreferent im Dekanat Weida.  
Seit dem 8. Juni 2021 war Pfarrer Bernhard Streicher Mitglied im Pactum Marianum.  
 
Für sein verdienstvolles priesterliches Wirken möge er reichen Lohn erhalten. Requiescat in pace! 
 
Erfurt, 28.04.2025 

Für das Bistum Erfurt 

 
 

 
gez. Weihbischof Dr. Reinhard Hauke 
 

Das Requiem war am 25.04.2025, um 10:00 Uhr, in der Pfarrkirche St. Valentinus in Ecklingerode und an-
schließend die Beisetzung auf dem dortigen Friedhof.  

http://www.google.de/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b5/Labarum.svg/220px-Labarum.svg.png&imgrefurl=http://ksh.wikipedia.org/wiki/Christusmonogramm&h=264&w=220&sz=8&tbnid=QzLmxlggOI3EWM:&tbnh=90&tbnw=75&prev=/search?q=christusmonogramm+xp&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=christusmonogramm+xp&hl=de&usg=__R5FzDPvSljuujVhwptOCTXxYvRo=&sa=X&ei=1XMpT7O4LNHrsgaWpoimAQ&ved=0CFAQ9QEwBg

